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AUSZUG [AUS DEM ABSCHIED] DER JAHRRECHNUNGIN BADEN

[1 . ] s . EA VI 2, 1998 Art . 45 [Abzug und Fall im Amt Meienberg]

[2 . ] s . ebenda 2025 Art . 176 [Abzugsgeld der Geistlichkeit in den Freien

Aemtem]

[3 . ] s . ebenda 2030 Art . 217 [Behandlung der Nachlässe von Geistlichen in

den Freien Aemtem]



Abweichungen zu Pt . 3 : Bezüglich der Entlöhnung des jewei¬
ligen Landvogtes steht hier in AH 43/136 , dass dieser "näbent
fuettev undt mahl"  täglich nicht mehr als 1 Dukaten verlangen
dürfe . Für seinen Diener dürfe der Landvogt pro Tag nicht
mehr als 1 Münzgulden in Rechnung stellen.

AH 43, 326- 327 - Blatt 327r  leer
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